
Kooperationsvertrag zur Vermittlung des gesamten Tierbestandes 

des Wildparks Weißewarte an Dritte durch Mitarbeiter der Tipada- 

Group 

Zwischen: Stadt Tangerhütte 
Bismarckstr. 5 
39517 Tangerhütte 
-im nachfolgenden Stadt genannt- 

und den Unternehmen der: Tipada-Group Verwaltungsgesellschaft mbH 
Hubenkamp 1 

29614 Soltau 
-im nachfolgenden Tipada-Group genannt- 

wird folgende Kooperation vereinbart: 

  

  
8 1 Aufgabengebiet 

    

Die Mitarbeiter der Tipada-Group beteiligen sich an der Vermittlung aller Tiere aus dem Bestand des 
Wildparks Weißewarte mit dem Ziel, das kein Tier mehr auf der Fläche des Wildparks gehalten wird 
und betreut werden muss. Die Vermittlung aller Tiere erfolgt ausschließlich über die Tipada-Group. 
Die Klärung der Besitzerverhältnisse erfolgt durch die Stadt. 

Die Tipada-Group stellt ausreichend Personal für alle Verwaltungsaufgaben und zusätzlichen 
Arbeiten, die für die Abwicklung des Bestandes benötigt werden. Bei diesem Personal handelt es sich 
um Mitarbeiter aller Firmen der Tipada-Group und/oder nach Bedarf beauftragte Subunternehmer. 

Der Tipada-Group werden dafür alle benötigten Maßnahmen gestattet und in Auftrag gegeben. 
Die Maßnahmen sind in Aufwand, Zeit und möglicher Kosten mit der Stadt abzusprechen. 

Die Tipada-Group verpflichtet sich, die ihr übertragenen Aufgabe durch die eingesetzten Mitarbeiter 
sorgfältig, gewissenhaft und im Interesse des Auftraggebers auszuführen. 

  

8 2 Vergütung 
      

Für die Projektleitung (Geschäftsführer Tipada-Group oder eine beauftragte Person) der 
Planungsgruppe und Leitung der Abwicklung vor Ort wird für jede geleistete Stunde 120,- Euro netto 
in Rechnung gestellt. 

Für die Mitarbeiter der Planungsgruppe und Leitungsebene, die an der Umsetzung beteiligt sind, 

werden pro Mitarbeiter und geleistete Stunde 83,- Euro netto in Rechnung gestellt. 

Für die zusätzlichen Mitarbeiter vor Ort für z.B. Dokumentation und Verladen werden folgende 
Stundensätze pro Mitarbeiter in Rechnung gestellt 

für einen Gesellen 56,- Euro pro Stunde, 

für einen Auszubildenden/Aushilfe 36,- Euro pro Stunde, 

für den möglichen Transport von Tieren, Heimfahrten und Fahrten vor Ort werden 
pro Kilometer mit Pkw oder Transporter 0,55 Euro 

pro Kilometer mit Zugmaschine und Anhänger 1,31 Euro berechnet 

plus gültigem MwSt. Satz im Jahr der Rechnungsstellung. 

Die Rechnungen werden im 14tägigen Rhythmus gestellt. 

Jede Firma berechnet ihre Mitarbeiter separat. Somit sind max. 6 Rechnungen pro Monat möglich.  
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Zum Anfang des Kalenderjahres (01.01.2024) erhöhen sich alle oben genannten Tagespauschalen 

und Stundensätze automatisch um 1 % zuzüglich der Durchschnitts-Inflationsrate des Vorjahres. 

Die Abgabe der Tiere erfolgt unentgeltlich und für 0,- Euro an die neuen Eigentümer. 

Mögliche Spenden oder Zahlungen sind an die Stadt weiterzuleiten. 

Die Berechnung erfolgt nach Stundenzetteln und Fahrtenbuch. 

Die Berechnung der Abwicklung des Tierbestandes ist losgelöst von dem Betreuungsvertrag der Tiere 

und erfolgt separat. 

  

& 3 Arbeitsmaterialien 
    
  

Alle Arbeitsmaterialien, die bei der Tipada-Group vorhanden sind, werden für die Durchführung zur 
Verfügung gestellt. Alle darüber hinaus benötigten Arbeitsmaterialien werden in Absprache mit der 
Stadt angeschafft oder gemietet. 

Für die Immobilisation von Tieren benötigten Medikamente werden auf Rechnung der Stadt 
angeschafft. 

  

  
& 4 Laufzeit / Kündigung 

  
  

Der Vertrag läuft ab dem 01. Mai 2023 bis zum 31.Mai 2023 und bedarf nach Ablauf keiner 
schriftlichen Kündigung. 
Der Vertrag ist jederzeit von jedem Vertragspartner kündbar. 
Eine Kündigungsfrist wird nicht vereinbart. Der Vertrag ist somit täglich kündbar. 
Angefangene Tage werden voll berechnet. 

Eine Verlängerung bedarf der schriftlichen Zustimmung beider Vertragspartner. 

Der Vertrag gilt ebenfalls als beendet, wenn alle Tiere vermittelt sind. 

  

8 6 Sondervereinbarungen 
    
  

Eine Garantie für die vollständige Abwicklung des Tierbestandes kann die Tipada-Group nicht geben. 

Die Prüfung der Eignung der neuen Eigentümer der Tiere liegt nicht bei der Tipada-Group, sondern 
wird hiermit auf die Stadt oder den zuständigen Behörden übertragen. 

Eine Tötung von Tieren aus dem Bestand des Wildpark Weißewarte durch Mitarbeiter der Tipada- 

Group wird hiermit ausgeschlossen. 

Der tägliche Bedarf an Personal wird von der Tipada-Group nach Aufwand und Nutzen festgelegt. 
Neben der Machbarkeit und Durchführbarkeit ist auch die Arbeitssicherheit zu berücksichtigen. 

Für die Dauer des Vertrages stellt der Auftraggeber für jeden gebuchten Mitarbeiter ein möbliertes 
Zimmer (Tierhaltung erlaubt) und Badezimmer in der Nähe des Wildparks kostenfrei zur Verfügung. 

Der Auftraggeber hat kein Anrecht auf einen bestimmten Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden im Laufe 
des Monats gewechselt. 

Bei dem Einsatz der Mitarbeiter sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 

Die Tipada-Group gibt keine Garantie für die Unversehrtheit der zu betreuenden Tiere und muss nicht 
für Ausgleich oder Ersatz sorgen.



Jegliche Haftung für die Vermittlung der Tiere bleibt bei der Stadt. 

Der Wildpark bleibt während der Laufzeit dieses Vertrages geschlossen und darf nur von Mitarbeitern 
der Gemeinde Tangerhütte, der Tipada-Group und der zuständigen Behörde betreten werden. 

Ausgewählte Mitarbeiter der Tipada-Group korrespondieren in allen Belangen der Tierhaltung mit den 
zuständigen Behörden vor Ort nach bestmöglichen Gewissen und Kenntnis aber ohne Gewähr. 

  

  
$ 77 Arbeitsverhinderung 

    

Sollte ein Arbeitseinsatz aufgrund höherer Gewalt oder geänderter Gesetzeslage nicht stattfinden 
können, sind gegenüber beider Parteien keine Regressansprüche möglich. Die betroffenen Termine 

sind dann storniert, aber der Vertrag behält für die weiteren Termine seine Gültigkeit. 

Sollten Mitarbeiter der Tipada-Group erkranken oder verletzt sein wird sich schnellst möglich um 
Ersatz gekümmert. 

  

& 8 Ergänzungen / Änderungen 
  
  

Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Jeder 
Vertragspartner hat eine Ausfertigung dieses Vertrages erhalten. 

Diese Unterschrift gilt für drei Seiten. 

Ort, Daum” I 4 ZE 06. 2R 

Andreas Blohm -Bürgermeister- } Thoplas Wamser -Geschäftsführer- 
Stadt Tangerhütte Tipags- Group Verwaltungsgeselischaft mbH 

  

  

  

  

 


